
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/12/21 12Os161/89,
15Os119/92, 15Os138/97

(15Os142/97)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1989

Norm

FinStrG §11

FinStrG §38 Abs1 litb

SGG §12 Abs2 Fall2 IIA

StGB §12 C

Rechtssatz

Die Zurechnung der bandenmäßigen Begehung der Tatbestände nach § 12 Abs 2, zweiter Fall, SGG und § 38 Abs 1 lit b

FinStrG setzt jedenfalls voraus, daß das einzelne Bandenmitglied, wenn es auch nicht unmittelbarer Täter ist, in einer

anderen in § 12 StGB bzw § 11 FinStrG beschriebenen Beteiligungsform an der Tat mitwirkt, wobei dies im Fall eines

sonstigen Tatbeitrages keineswegs die Anwesenheit des Beitragstäters bei der Tatausführung oder eine zeitliche Nähe

des tatfördernden Beitrages hiezu erfordert.
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